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Gebühr für verbindliche 
Auskunft

Wird eine verbindliche Auskunft von 
mehreren Personen beantragt, darf das 
Finanzamt gegenüber den Antragstellern 
nur eine einzige Gebühr berechnen, wenn 
es die verbindliche Auskunft einheitlich 
gegenüber den Antragstellern erteilt. Das 
Finanzamt darf also nicht jeweils pro 
Person eine Gebühr berechnen. Es kommt 
nicht darauf an, ob es sich um einen Fall 
handelt, in dem eine verbindliche Aus-
kunft von allen Beteiligten nur gemein-
sam beantragt werden kann.

Hintergrund: Steuerpflichtige können 
beim Finanzamt eine verbindliche 
Auskunft beantragen, wenn sie wissen 
wollen, wie das Finanzamt einen Sach-

verhalt, den der Steuerpflichtige künftig 
durchführen möchte, steuerlich be-
handeln will. Das Finanzamt ist an die 
verbindliche Auskunft gebunden. Dafür 
muss der Steuerpflichtige eine Gebühr 
entrichten, die sich nach dem Gegen-
standswert der verbindlichen Auskunft 
richtet.

Sachverhalt: Die acht Kläger waren an 
einer Holdinggesellschaft beteiligt und 
planten, ihre Anteile an der Holdingge-
sellschaft in eine neue Holding-Personen-
gesellschaft einzubringen und dann die 
Holding-Personengesellschaft in eine 
GmbH umzuwandeln. Sie wollten wissen, 
ob die geplante Umstrukturierung zu 
einer Aufdeckung und Besteuerung der 
stillen Reserven führt und stellten daher 
einen gemeinsamen Antrag auf Erteilung 
einer verbindlichen Auskunft. Das Fi-
nanzamt erteilte acht inhaltsgleiche ver-
bindliche Auskünfte und setzte anschlie-
ßend gegenüber jedem einzelnen Kläger 
eine Höchstgebühr von ca. 110.000 € fest. 
Die Kläger waren der Ansicht, dass sie 
insgesamt nur 110.000 € schulden wür-
den, nicht jedoch jeweils 110.000 €.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) gab der Klage statt:

	+  Nach dem Gesetz ist nur eine (einzige) 
Gebühr zu erheben, wenn eine verbind-
liche Auskunft gegenüber mehreren 
Antragstellern einheitlich erteilt wird. Die 
Antragsteller sind dann Gesamtschuldner 
dieser Gebühr.

	+  Zwar gibt es laut Gesetz bestimmte 
Fälle, in denen eine verbindliche Aus-
kunft von allen Beteiligten nur gemein-
sam beantragt werden kann, z. B. in 
Organschaftsfällen. Dies bedeutet aber 
nicht, dass eine verbindliche Auskunft 
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nur in diesen Fällen, wie z. B. der 
Organschaft, einheitlich erteilt werden 
darf. Vielmehr kann auch in anderen 
Fällen eine verbindliche Auskunft ein-
heitlich erteilt werden; dann darf auch 
nur eine (einzige) Gebühr festgesetzt 
werden.

	+  Der Antrag im Streitfall gehörte 
zwar nicht zu der gesetzlichen Fall-
gruppe, in der eine verbindliche 
Auskunft von allen Beteiligten nur 
gemeinsam beantragt werden kann. 
Dennoch durfte das Finanzamt den ge-
meinsam gestellten Antrag einheitlich 
beantworten. Eine derartige einheit-
liche Auskunft lag im Streitfall vor. 
Unbeachtlich ist, dass das Finanzamt 
für jeden Kläger einen gesonderten Be-
scheid über die verbindliche Auskunft 
erteilt hat, da die einzelnen Bescheide 
inhaltsgleich waren und sich auf den 
gemeinsam gestellten Antrag bezogen. 

Hinweise: Damit durfte das Finanzamt 
insgesamt nur eine Gebühr festsetzen. 
Das Urteil erleichtert die Beantragung 
einer verbindlichen Auskunft, weil sich 
das Gebührenrisiko mindert.

Zu beachten ist, dass in bestimmten 
Fällen eine Auskunft auch gebührenfrei 
beantragt werden kann, z. B. im Rahmen 
einer Lohnsteuer-Anrufungsauskunft. 
Diese ist für den Arbeitgeber gebühren-
frei, weil der Arbeitgeber mit dem Einbe-
halt und der Abführung der Lohnsteuer 
Aufgaben des Staates wahrnimmt und 
daher als Ausgleich einen gebührenfreien 
Anspruch auf Auskunft haben soll.

Entwurf eines 
Steueränderungsgesetzes

Die Bundesregierung hat den Entwurf für 
ein Steueränderungsgesetz 2025 vorge-
legt. Das Gesetz sieht unterschiedliche 
steuerrechtliche Maßnahmen vor, wie 
beispielsweise die Anhebung der Entfer-
nungspauschale sowie die Reduzierung 
der Umsatzsteuer für Speisen in der 
Gastronomie.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

	+ Die Entfernungspauschale, die für 
Fahrten von der Wohnung zur Arbeits-
stätte gilt, soll ab 2026 von 0,30 € pro 
Entfernungskilometer auf 0,38 € pro Ent-
fernungskilometer erhöht werden.

	+ Hinweis: Bislang gilt eine Entfer-
nungspauschale von 0,38 € erst für 
Strecken ab dem 21. Entfernungskilo-
meter (in den Veranlagungszeiträumen 
2022 bis 2026), während für die ersten 20 
Entfernungskilometer eine Entfernungs-
pauschale von 0,30 € gewährt wird. Nach 
der Neuregelung würde es nun zu einer 
einheitlichen Entfernungspauschale von 
0,38 € unabhängig von der Entfernung 
kommen.

	+ Die Mobilitätsprämie, die für Arbeit-
nehmer gedacht ist, die ein geringes 
Einkommen und einen Arbeitsweg von 
mehr als 20 km haben, soll unbefristet 
ausgestaltet werden. Bislang war sie bis 
einschließlich 2026 befristet.

	+ Der Umsatzsteuersatz auf Restau-
rant- und Verpflegungsdienstleis-
tungen soll ab 1.1.2026 auf 7 % gesenkt 
werden; dies betrifft die Umsätze aus dem 
Verkauf von Speisen (also ohne Getränke-
ausschank), unabhängig davon, ob sie im 
Restaurant verzehrt oder mitgenommen 
werden.

	+ Die sog. Übungsleiterpauschale, die 
für Ausbilder, Erzieher und Betreuer gilt 
und eine Steuerfreiheit anordnet, soll ab 
1.1.2026 von 3.000 € auf 3.300 € angeho-
ben werden. 

	+ Die sog. Ehrenamtspauschale, die für 
nebenberufliche Tätigkeiten im gemein-
nützigen Bereich gilt und die ebenfalls 

eine Steuerfreiheit bestimmt, soll ab 
1.1.2026 von 840 € auf 960 € erhöht 
werden.  

Daneben sind im Gemeinnützigkeits-
bereich u.a. folgende Änderungen 
geplant:

	+ E-Sport, also der Wettkampf in 
Video- und Onlinespielen, soll von der 
Förderung des Sports umfasst werden 
und damit zum gemeinnützigen Bereich 
gehören. Nicht einbezogen werden sollen 
Spiele, die Gewalt verherrlichen.

	+ Gemeinnützige Körperschaften, ins-
besondere Vereine, sind grundsätzlich 
verpflichtet, ihre Mittel möglichst zügig 
für steuerbegünstigte Satzungszwecke 
auszugeben. Die derzeit geltende Frei-
grenze dieser Pflicht zur zeitnahen 
Mittelverwendung soll von 45.000 € auf 
100.000 € erhöht werden und damit künf-
tig für rund 90 % der steuerbegünstigten 
Körperschaften entfallen.

	+ Die Errichtung und der Betrieb von 
Photovoltaikanlagen sollen für gemein-
nützige Körperschaften steuerlich un-
schädlich sein.

	+ Die Freigrenze für wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe gemeinnütziger Körper-
schaften soll von 45.000 € auf 50.000 € 
(einschließlich Umsatzsteuer) jährlich 
angehoben werden. Bis zu dieser Höhe 
entsteht weder Körperschaft- noch Gewer-
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besteuer. Anders ist dies jedoch, wenn 
die Freigrenze von 50.000 € auch nur um 
einen Euro überschritten wird, da dann 
der gesamte Betrag steuerpflichtig wird.

	+ Belaufen sich die Einnahmen aus allen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben auf 
maximal 50.000 € im Jahr, soll künftig 
keine Verpflichtung mehr bestehen, die 
Einnahmen den einzelnen Bereichen der 
gemeinnützigen Körperschaft (ideeller, 
also gemeinnütziger Bereich, Vermögens-
verwaltung, wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb und Zweckbetrieb) zuzuordnen; 
denn bis zu dieser Grenze entsteht 
ohnehin keine Körperschaft- oder Gewer-
besteuer. 

Hinweis: Das Gesetz bedarf noch der Zu-
stimmung von Bundestag und Bundesrat. 
Nach derzeitigem Stand ist mit wesent-
lichen Änderungen nicht zu rechnen. Das 
Gesetzgebungsverfahren soll Ende des 
Jahres abgeschlossen werden.

Mindestbesteuerung 
verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hält die sog. Mindestbesteuerung, nach 
der Verluste nur maximal bis zur Höhe 
von 1 Mio. € mit einem Gewinn des Folge-
jahres verrechnet werden dürfen und der 
darüber hinausgehende Gewinn trotz 
vorhandenen Verlustvortrags mit 40 % 
versteuert werden muss, für verfassungs-
gemäß.

Hintergrund: Grundsätzlich kann ein Ver-
lust mit positiven Einkünften eines Folge-
jahres verrechnet werden. Der Gesetz-
geber hat jedoch eine Höchstgrenze von 
1 Mio. € eingeführt. Eine Verlustverrech-
nung kann uneingeschränkt nur in Höhe 
von 1 Mio. € erfolgen; darüber hinaus 
kann der Verlust nach der Rechtslage bis 
einschließlich 2023 nur zu 60 % ausgegli-
chen werden, so dass 40 % der positiven 
Einkünfte des Folgejahres versteuert 
werden müssen; dies nennt man Mindest-
besteuerung, die es bei der Einkommen-, 
Körperschaft- und Gewerbesteuer gibt.

Beispiel: A erzielt im Jahr 01 einen Ver-
lust in Höhe von 2 Mio. € und im Folge-
jahr einen Gewinn in Höhe von 2 Mio. €. 
Er kann von dem Gewinn des Jahres 02 
einen Verlust aus 01 in Höhe von 1 Mio. € 
abziehen sowie darüber hinaus noch 
600.000 € (60 % des übersteigenden Be-
trags). Daher muss er 400.000 € Gewinn 
im Jahr 02 versteuern. Ihm verbleibt aber 
noch ein Verlustvortrag von 400.000 €, 
den er in den Folgejahren ab 03 noch 

nutzen kann. Zur geänderten Rechtslage 
ab 2024 s. Hinweise unten.

Sachverhalt: Die B-GmbH hatte zum 
31.12.2004 aus der Abschreibung einer ho-
hen Forderung einen Verlust in Höhe von 
ca. 46 Mio. € erlitten. Zwei Jahre später 
buchte sie die Forderung wieder ein und 
wies für das Jahr 2006 einen Gewinn in 
Höhe von ca. 75 Mio. € aus. Sowohl bei 
der Körperschaftsteuer als auch bei der 
Gewerbesteuer kam es zu einer Mindest-
besteuerung im Jahr 2008, da im Jahr 
2008 der sog. Abwicklungszeitraum der 
inzwischen insolventen B-GmbH endete. 
Der Fall kam zum Bundesfinanzhof, der 
im Jahr 2014 das BVerfG anrief, weil er 
die Mindestbesteuerung für verfassungs-
widrig hielt.

Entscheidung: Das BVerfG hält die Min-
destbesteuerung für verfassungsgemäß:

	+ Die Mindestbesteuerung führt zwar 
zu einer Ungleichbehandlung von 
Steuerpflichtigen, deren Verlustvorträge 
maximal 1 Mio. € betragen, gegenüber 
Steuerpflichtigen, deren Verlustvortrag 
höher als 1 Mio. € ist. Denn nur bei den 
Steuerpflichtigen, deren Verlustvortrag 
höher ist als 1 Mio. €, droht eine Mindest-
besteuerung.

	+ Diese Ungleichbehandlung ist aber 
durch sachliche Gründe gerechtfertigt. 
Denn die Mindestbesteuerung dient der 
kontinuierlichen und gegenwartsnahen 
Besteuerung als sog. besonderem Fiskal-

zweck. Der Gesetzgeber wollte sicher-
stellen, dass trotz hoher Verlustvorträge 
Steuern gezahlt werden.

	+ Der sog. Sockelbetrag in Höhe von 
1 Mio. € ist verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden; denn er knüpft an die 
Größenordnung an, die im Mittelstands-
bereich vorkommt.

	+ Die Mindestbesteuerung ist auch dann 
verfassungsgemäß, wenn der Verlust-
vortrag, der wegen Überschreitung des 
Sockelbetrags von 1 Mio. € nicht voll-
ständig genutzt werden konnte, endgültig 
untergeht, weil z. B. das Unternehmen 
in Insolvenz geht oder aus anderen 
Gründen der Betrieb eingestellt wird. Ein 
solcher „Definitivverlust“, d. h. endgülti-
ger Verlustuntergang, ist nämlich keine 
unmittelbare Folge der Mindestbesteue-
rung, sondern Ausfluss des allgemeinen 
Unternehmerrisikos. So kann es auch bei 
einem Unternehmen, das einen Verlust-
vortrag von weniger als 1 Mio. € hat, zu 
einem sog. Definitivverlust kommen, weil 
es etwa keine Gewinne mehr erzielt oder 
den Betrieb einstellen muss. 

Hinweise: Die Mindestbesteuerung 
greift i.d.R. bei Unternehmen mit hohen 
Verlusten und Gewinnen, wenn z. B. ein 
Unternehmen, das über Jahre Verluste 
erzielt hat, seinen Betrieb einstellt und 
sein Anlagevermögen bei der Betriebsauf-
gabe mit hohem Gewinn verkauft (z. B. 
ein Flugzeug-Leasingunternehmen). Die 
Mindestbesteuerung ist nicht auf Unter-
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nehmer beschränkt, sondern gilt für alle 
Steuerpflichtigen, die über hohe Verlust-
vorträge verfügen und diese in einem 
Folgejahr mit hohen positiven Einkünften 
(z. B. aus Vermietung und Verpachtung) 
verrechnen wollen.

In den Veranlagungszeiträumen 2024 bis 
2027 ist die Mindestbesteuerung für die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer von 
40 % auf 30 % gesenkt worden. 
 
Schaden aufgrund von Trick-
betrug keine außergewöhnliche 
Belastung

Ein Steuerpflichtiger kann den Schaden, 
der ihm durch einen Trickbetrug ent-
standen ist, nicht als außergewöhnliche 
Belastungen steuerlich geltend machen. 
Es handelt sich dabei nicht um einen 
außergewöhnlichen Schaden, sondern 
um die Verwirklichung eines allgemeinen 
Lebensrisikos. Außerdem ist die Zahlung 
an einen Trickbetrüger, der eine ver-
meintliche Kautionszahlung erschleicht, 
nicht zwangsläufig.

Hintergrund: Außergewöhnliche Be-
lastungen sind Aufwendungen, die dem 
Steuerpflichtigen zwangsläufig entstehen. 
Typische Beispiele hierfür sind Krank-
heitskosten oder Wiederbeschaffungs-
kosten nach dem Untergang des Hausrats 
durch Feuer oder Hochwasser.

Sachverhalt: Die Klägerin war im Streit-
jahr 2022 77 Jahre alt. Sie erhielt einen 
Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass 
ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsun-

fall verursacht habe, jedoch durch Zah-
lung einer Kaution in Höhe von 50.000 € 
eine Untersuchungshaft vermieden 
werden könne; ein Bote werde das Geld 
in bar abholen. In einem zweiten An-
ruf – nunmehr auf dem Mobiltelefon der 
Klägerin, die zuvor dem ersten Anrufer 
ihre Mobiltelefonnummer mitgeteilt hatte 
– meldete sich ein angeblicher Polizist, 
der sie aufforderte, beide Telefonverbin-
dungen konstant aufrechtzuerhalten und 
niemandem von dem Vorfall zu erzäh-
len. Die Klägerin hob bei ihrer Bank 
das Geld ab und übergab es dem Boten. 
Nachdem die Klägerin den Trickbetrug 
bemerkt hatte, erstattete sie Strafanzei-
ge; das Strafverfahren wurde jedoch 
eingestellt, da die Täter nicht ermittelt 
werden konnten. Die Klägerin mach-
te den Betrag in Höhe von 50.000 € 
als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. Das Finanzamt erkannte die 
außergewöhnlichen Belastungen nicht 
an.

Entscheidung: Das Finanzgericht 
Münster (FG) wies die hiergegen gerich-
tete Klage ab.

	+ Es fehlte bereits an der Außergewöhn-
lichkeit. Das Risiko, Opfer einer Straftat 
zu werden, ist nicht außergewöhnlich, 
sondern gehört zum allgemeinen Lebens-
risiko. Die Klägerin war keinem erhöhten 
Risiko – etwa aufgrund einer prominen-
ten Stellung – ausgesetzt, Opfer einer 
Straftat zu werden.

	+ Außerdem war die Zwangsläufigkeit 
zu verneinen. Bei Erpressungen ist nach 

der hierzu ergangenen Rechtsprechung 
eine zweistufige Prüfung vorzunehmen: 
Zum einen darf sich das Opfer nicht 
selbst durch strafbares oder sozialwid-
riges Verhalten erpressbar gemacht 
haben (wie z. B. bei einer außerehelichen 
Affäre). Zum anderen darf für das Opfer 
keine zumutbare Handlungsalternative 
bestanden haben. Im Streitfall wurde die 
Klägerin aus strafrechtlicher Sicht zwar 
nicht erpresst, sondern betrogen. Jedoch 
ist die vorliegende Situation eher mit der 
einer Erpressung vergleichbar, sodass im 
Rahmen der Prüfung der Zwangsläufig-
keit die o. g. Grundsätze der Erpressung 
heranzuziehen sind.

	+ Die Klägerin hat sich nicht erpressbar 
gemacht, da sie weder eine strafbare Tat 
begangen noch sich sozialwidrig ver-
halten hatte. Allerdings stand ihr eine 
zumutbare Handlungsalternative zur 
Verfügung; denn sie hätte ihre Tochter 
anrufen oder einen Rechtsanwalt oder 
eine andere Vertrauensperson einschal-
ten können. Im Übrigen stellte die an-
gedrohte Untersuchungshaft keine Gefahr 
für Leib und Leben ihrer Tochter dar. 

Hinweise: Möglicherweise ist in dieser 
Sache das letzte Wort noch nicht gespro-
chen. Das Finanzgericht hat die Revision 
zum Bundesfinanzhof zugelassen. Zurzeit 
ist noch nicht bekannt, ob diese auch ein-
gelegt wurde.

Pauschale Abfindung für 
Verzicht auf künftigen 
Zugewinnausgleich

Verzichtet ein Ehegatte vor der Eheschlie-
ßung auf einen künftigen Anspruch auf 
Zugewinnausgleich und nachehelichen 
Unterhalt und erhält er dafür sogleich 
eine pauschale Abfindung, z. B. in Form 
der Übertragung eines Grundstücks, stellt 
die Grundstücksübertragung eine steuer-
pflichtige Schenkung dar. Es handelt 
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sich nicht um eine Gegenleistung für den 
Verzicht, weil noch gar nicht feststeht, 
ob später einmal der Zugewinnausgleich 
beendet wird.

Hintergrund: Schenkungsteuer entsteht 
bei einer freigebigen Zuwendung, die 
zu einer Bereicherung des Beschenkten 
auf Kosten des Schenkers führt und die 
objektiv unentgeltlich ist.

Sachverhalt: Der Kläger heiratete die E. 
Vor der Heirat schloss der Kläger mit E 
einen notariell beurkundeten Ehevertrag. 
Darin wurde der Zugewinnausgleich aus-
geschlossen – ausgenommen im Fall des 
Todes des Klägers –, ebenso der Versor-
gungsausgleich. Beide Partner verzichte-
ten auf nachehelichen Unterhalt im Fall 
der Scheidung. Der Kläger verpflichtete 
sich gegenüber E zur Übertragung eines 
Grundstücks im Wert von mindestens 6 
Mio. €. Für den Fall, dass Schenkung-
steuer anfallen sollte, verpflichtete sich 
der Kläger zur Zahlung der Steuer. Nach 
der Hochzeit übertrug der Kläger ein 
entsprechendes Grundstück auf E. Das 
Finanzamt setzte aufgrund der Übertra-
gung des Grundstücks Schenkungsteuer 
gegenüber dem Kläger in Höhe von rund 
830.000 € fest.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) wies die hiergegen gerichtete Klage 
ab.

	+ Die Übertragung des Grundstücks 
durch den Kläger auf E stellte eine 
freigebige Zuwendung an E dar, die zu 
einer Bereicherung der E auf Kosten des 
Klägers führte.

	+ Es handelte sich bei der Übertragung 
des Grundstücks nicht um eine Gegen-
leistung für den von der E erklärten 
Verzicht auf einen späteren Zugewinn-
ausgleich, Versorgungsausgleich oder 
nachehelichen Unterhalt. Hätte es sich 
um eine Gegenleistung gehandelt, wäre 
die für eine Schenkung erforderliche Frei-
gebigkeit nicht gegeben.

	+ Eine Gegenleistung war zu verneinen, 
weil der Verzicht Ansprüche betraf, de-
ren Entstehung ungewiss war. So kann 
eine Zugewinnausgleichsforderung, auf 
die E verzichtet hat, erst entstehen, wenn 
die Zugewinngemeinschaft endet. Ebenso 
war unsicher, ob ein Anspruch auf nach-
ehelichen Unterhalt oder ein solcher auf 
Aufteilung des Hausrats aufgrund einer 
Scheidung entstehen würde. 
 

Hinweise: Der Streitfall unterscheidet 
sich von der Vereinbarung einer sog. 
Bedarfsabfindung, die nicht der Schen-
kungsteuer unterliegt. Bei einer Bedarfs-
abfindung wird – anders als im Streit-
fall – keine pauschale Abfindung ohne 
Gegenleistung erbracht. Vielmehr werden 
die Rechte und Pflichten der künftigen 
Ehegatten für den Fall einer Scheidung 
durch umfangreiche Anpassungen 
denkbarer gesetzlicher familienrecht-
licher Ansprüche neu austariert. Ein 
derartiger Vertrag regelt in Form eines 
Gesamtpakets alle Scheidungsfolgen 
und strebt einen umfassenden Ausgleich 
aller Interessen an. Daher wird keine der 
Einzelleistungen ohne Gegenleistung 
erbracht mit der Folge, dass keine Schen-
kungsteuer entsteht, wenn die Ehe später 
beendet wird; die Zahlung des vorab 
vereinbarten Betrags erfolgt nach der 
BFH-Rechtsprechung in Erfüllung dieser 
Vereinbarung. Bei der Bedarfsabfindung 
steht die Zahlung der Abfindung – anders 
als im Streitfall – unter der Bedingung, 
dass die Ehe durch Scheidung beendet 
wird; tritt diese Bedingung ein, erwächst 
der Zahlungsanspruch zum Vollrecht.
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Wichtige Termine:  
Steuer und Sozialversicherung im November 2025

10.11.2025 
Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 13.11.2025 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen 
per Scheck)

17.11.2025 
Gewerbesteuer, Grundsteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 20.11.2025 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen 
per Scheck)

26.11.2025 
Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversi-
cherungsträger am 26.11.2025 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) 
bis zum 24.11.2025
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